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RS OGH 1997/5/28 9ObA39/97v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1997

Norm

ZPO §521a Abs1 Z3

KO §6

KO §181 ff

Rechtssatz

Der Antrag des Arbeitgebers auf Nichtigerklärung des Verfahrens, das eine Arbeitnehmerin trotz Erö9nung des

Privatkonkurses selbst eingeleitet hatte, dessen Erfolg die Zurückweisung der Klage zur Folge hätte, ist einem "Antrag

auf Zurückweisung der Klage" im Sinne § 521a Abs 1 Z 3 ZPO gleichzuhalten. Das Rekursverfahren ist daher zweiseitig.
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